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Vorlage-Nr.: 39/BV/046/2020

Verfasser: Schultz, Susanne
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Gebuhrensatzung fir den Friedhof der Gemeinde GroR Teetzleben
einschlieBlich Kalkulation

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

o] 04.11.2020 39 Gemeindevertretung Grol3 Teetzleben

Sach- und Rechtslage:
Die zugrundeliegende Rechtsnorm fiir die Gebiihrenerhebung ist die:

»Satzung fiir den Friedhof der Gemeinde Grof3 Teetzleben in Klein Teetzleben*™ vom
29.09.2010 1.V.m. der ,,Gebiihrensatzung fiir den Friedhof der Gemeinde Grof3
Teetzleben in Klein Teetzleben vom 29.09.2010.

Aufgrund der {iber 10 Jahre alten Gebiihrensatzung, war es notwendig, eine neue Kalkulation
der Gebiihren zu erstellen.
Die neue Gebiihrensatzung soll ab dem 01.01.2021 in Kraft treten.

Kalkuliert wurde nach dem Kolner Modell, welches als Berechnungsgrundlage empfohlen
wird.

Die Kalkulation erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsédtzen. Hierfiir wurden im
Rahmen der Kalkulation sdmtliche Kosten auf ihre Betriebsbedingtheit, Angemessenheit und
RegelmafBigkeit gepriift. Hierzu zdhlen insbesondere: Personalkosten, Sachkosten sowie
Abschreibungen und kalkulatorische Zinskosten.

Folgende relevante Bestandteile wurden fiir die Kalkulation bestimmt:

e Fiir die Prognose der Daten fiir die Jahre 2020-2022 wurde zumeist ein Mittelwert aus
den Jahren 2017-2019 herangezogen.

e Aufgrund der ab 2023 anstehenden Bewertung kommunaler Leistungen hinsichtlich
threr Umsatzsteuerpflicht wurde der Kalkulationszeitraum auf 2020 bis 2022
festgelegt. Die jetzige Mischkalkulation wurde somit mit Brutto-Werten berechnet.

Der Kalkulationsbericht ist als Anlage beigefiigt. Um die Gebiihr erheben zu kdnnen muss die
Gebiihrensatzung fiir den Friedhof der Gemeinde Gro3 Teetzleben gedndert werden, diese ist

ebenfalls als Anlage beigefiigt.

Nachfolgend ergeben sich die neuen Gebiihren:
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Gehiihr
aktuelle |inkl.
Tatbestand Gebihr |Grabpflege |Differenz
Erdwahlgrabstatte 223,80€ 514,13 €| 290,33 €
Urnenwahlgrabstatte 99,60 € 449 72 €| 350,12 €

Anonyme Urnengrabstdtte | 261,00€ 4533,58€| 192.58€

Die neuen Gebiihren fallen aufgrund verschiedener Faktoren hdher aus. Zum einen wurde bei
der Flachenberechnung das Urteil GK 77/1996 vom OVG Schleswig-Holstein beriicksichtigt.

Gesamtflache 2.612,00 |Anteil Sicherheitsreserve |neue Flachen |Neuen Anteil
tatsdchlich belegte Fliche 255,25 9.77% 76,58 331,83 12,70%
Wege/Platze/

Gebdude/Kompost 400,00 15,31% 400,00 15,31%
Griinfliche/ potentielle

Beisetzungsflache 1.956,75 74,91% 1.830,18 71,98%

Die nicht ansatzfihigen Kosten wegen Uberkapazitiit (71,98 %) belaufen sich auf 2.656,48 €
und miissen von der Gemeinde getragen werden.

FEin anderer Grund fiir die hoheren Gebithren sind die Abschreibungs- und
Zinsaufwendungen, die in der aktuellen Kalkulation hoher ausfallen als in der vorherigen.
AuBerdem sind die Betriebs- und Lohnkosten gestiegen.

Aktuell gibt es keine Gebiihr fiir die Benutzung der Trauerhalle. Aufgrund der geringen
Nutzung féllt die rechnerische Gebiihr mit 563,34 € exorbitant hoch aus. Unabhéngig davon,
kann die Gemeindvertretung eine geringere Gebiihr beschlieflen. Als Richtwert konnte
eine Gebiihr von bspw. 50,00 — 100,00 € beschlossen werden.

GemélB § 22 Abs. 3 Nr. 6 Kommunalverfassung M-V entscheidet die Gemeindevertretung
iber die Anderungen von Satzungen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Grof3 Teetzleben beschlieBt die Kalkulation fiir den Friedhof der
Gemeinde Grof3 Teetzleben sowie die Gebiihrensatzung in der vorliegenden Fassung mit
Giiltigkeit ab dem 01.01.2021.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2020: in Folgejahren:
X] Nein [ ] Nein X] Ja

[1Ja [] einmalig
4 jéhrlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:
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[ ] planmiBig zur Verfiigung unter:

Produktsachkonto:
5.5.3.00.43250000

Bezeichnung:
Grabnutzungsentgelte/Ertrige

[| nicht zur Verfiigung
(Deckungsvorschlag)
Produktsachkonto:

Bezeichnung:

[ ] Deckungsmittel stehen nicht zur

Verfiigung
Haushaltsmittel: Haushaltsmittel:
bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel: Mittel:
Maflnahmesumme: Maflnahmesumme:
noch verfiigbar: noch verfiigbar:

Erlauterungen:

Anlage/n:

Gebiihrensatzung fiir den Friedhof der Gemeinde Grof3 Teetzleben

Kalkulation inkl. Kalkulationsbericht
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Das OVG Schleswig-Holstein hat in einem Urteil vom 30.01.1995, GK 77/1996 zum Thema der
Abwasserbeseitigung folgende Entscheidung getroffen. ,Ein Kostenabzug fiir Kapazitatsreserven ist dann

geboten, wenn die Uberkapazitit letztlich auf einem Planungsfehler beruht. In diesem Fall diirfen die iber
eine angemessene Sicherheitsreserve (bis ca. 30 %) hinausgehenden Kosten der Uberdimensionierung nicht
zu Lasten der gegenwadrtigen Benutzer gehen.”

Gesamtflache 2.612,00 [|Anteil Sicherheitsreserve neue Flaichen |Neuen Anteil
tatsachlich belegte Flache 255,25 9,77% 76,58 331,83 12,70%
Wege/Platze/
Gebdude/Kompost 400,00 15,31% 400,00 15,31%
Griinflache/ potentielle
Beisetzungsflache 1.956,75 74,91% 1.880,18 71,98%
Anzahl Gesamtflache

Grabart Fliche in m?| Grabstellen Belegt Frei in m? Flache belegt | Ruhezeiten
Erdwahlgrabstatte 4,50 m? 175 55 120 787,50 247,5 30
Urnenwahlgrabstatte 1,00 m? 4 4 0 4,00 4 30
Anonyme Urnengrabstatte 0,25 m? 42 15 27 10,50 3,75 30
gesamt 221 74 147 802,00 255,25
ANL002182 2612 m?

Klein Teetzleben

2612 m?




2017 2018 2019|Durchschnitt
Grabart
Erdwahlgrabstatte 1 4 1 2,00
Urnenwahlgrabstatte 0 0 1 0,33
Anonyme Urnengrabstatte 1 1 2 1,33
gesamte Beisetzungen 2 5 4| 3,67|

2017 2018 2019 (Durchschnitt
Nutzung der Feierhalle
gesamt 0 4 3 2,33
Einebnungen 2017 2018 2019|Durchschnitt
Erdwahlgrabstatte 1 0 1 0,67
Urnenwahlgrabstatte 0 0 2 0,67
Anonyme Urnengrabstatte 0 0 0 0,00
gesamte Beisetzungen 1 0 3 1,33




AfA

Datum der letztes AfA-
Bezeichnung ANL Inbetriebnahme |ND Datum AHK 2020 2021 2022 2023
Flurstlick 1/65/0 ANL002182 2000 0 5.354,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Feierhalle ANL002181 1960 80 2039 5.573,57 € 69,67€| 69,67€ 69,67€ 69,67€
Uberdachung ANL009436 2018 21,5 2039 15.741,02€| 732,14 €| 732,14 €| 732,14 €| 732,14 €
801,81 € 801,81€ 801,81€ 801,81¢€
Restbuchwertmethode Zinssatz: 3,00%
Zinskosten
Datum der AfA-
Bezeichnung Inbetriecbnahme |ND Datum |AHK 2020 2021 2022 2023
Flurstlick 1/65/0 2000 0 5.354,60 € 160,64 €| 160,64 €| 160,64 €| 160,64 €
Feierhalle 1960 80 5.573,57 € 39,71 € 37,62€| 3553€ 3344¢€
Uberdachung 2018 21,5 15.741,02 € 417,32 €| 395,36€| 373,39€[ 351,43¢€
617,67 € 593,62€ 569,56€ 54551¢€




Kostenposition

Ist-Wert

Plan-Wert

Nullanstieg 0,00% 0,00%
Andere Waren und

Dienstleistungen 2,70% 2,75%
Bildungswesen -0,10% 0,00%
Verkehr -1,30% 0,00%
Wohnung, Wasser, Strom, Gas

u. andere Brennstoffe 1,20% 1,25%
Baupreisindex gewerbl.

Betriebsgebaude 3,30% 3,50%
Strom 3,90% 4,00%
Fernwarme 4,40% 4,50%
gewerbliche Produkte 1,07% 1,25%
Nachrichtenlibermittlung -0,40% 0,00%
Personalkosten OD 3,20% 3,25%

Quelle: www.destatis.de




Kostenentwicklung

Ausgangswert
Kontenbezeichnung Sachkonto Preisanstieg 2019 2020 2021 2022 2023
Personalaufwendungen 50
Personal OD (FH-Verwaltung) 3,25% 130,41 € 134,65 139,02 143,54 148,21
Gemeindearbeiter 3,25% 3.417,80 €| 3.528,87 3.643,56 3.761,98 3.884,24
Aufwendungen fiir Sach-und Dienstleistungen 52
Wasser 5227 1,25% 52,90 € 53,56 54,23 54,91 55,60
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschaftsausstattung (Feuerloscher) 5237 2,75% 4,43 € 4,55 4,68 4,81 4,94
Wasser-und Bodenverband 52543 1,25% 570€ 5,77 5,84 5,92 5,99
Sonstige laufende Aufwendungen 56
Gebdudeversicherung+ Inhaltsversicherung 56411/56419 3,50% 12,48 € 12,92 13,37 13,84 14,32
Unfallversicherung 5642 2,75% 78,08 € 80,23 82,43 84,70 87,03
Kosten der Verwaltung
Gemeinkosten der FH-Verwaltung nach KGSt 3,25% 18,67 € 19,27 19,90 20,55 21,21
Arbeitsplatzkosten der FH-Verwaltung nach KGSt 3,25% 17,75 € 18,33 18,92 19,54 20,17




Verwaltungskosten

(nach KGSt "Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2018/2019")

Jahreswerte| |pro Stunde
1. Personalkosten  einschl. Versorungszuschlag, Anzahl Jahres-Netto-Arbeitstage fur alle | 202,28 Tage
Beihilfe, SV-Leistungen It. Besoldungs- und Entgeltgruppen
Personalkostentabellen
Jahresarbeitszeitstunden bei einer 12 489,3
Stunden-Woche
Entgeltgruppe TVOD E 6 nur 30% Arbeitszeit fiir den Friedhof
ansetzen 15.300 €
2. Sachkosten Raumkosten, Geschaftskosten,  Sachkosten eines Biiroarbeitsplatzes pro| 1.875,00 €
Telekommunikationskosten und Jahr
IT-Kosten
IT-Kosten pro Jahr 1.035,00 €
Sachkostenpauschale pro Jahr 2.910,00 €
3. Gemeinkosten Kosten flir Verwaltung Verwaltungs-Overhead Zuschlag auf die 1.530,00
Overhead, Amts- und Brutto-Personalkosten 10 %
Amts-, Fachbereichs-Overhead Zuschlag 1.530,00
auf die Brutto-Personalkosten 10 %
21.270 € 43,47 €
Stundenverrechnungssatz Bauhof 25,60 €
Stundenverrechnungssatz: 33,20 € : 60 Minuten = 0,5533 €/Minute
(Arbeiter+ Kleingeratepauschale)
Stundenlohn Gemeindearbeiter (Fiir 30
h/Woche angestellt, davon 14,55 €

Verwaltungsaufwand p.a. flr den Friedhof Klein Teetzleben ca. 3 h

130,41 €

22.785,30€ ——— >

davon 15 %

3.417,80 €



Personalkosten

Verwaltung 172,25 €
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100%
172,25 €
Wasser 53,56 €
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100%
53,56 €
Unterhaltung der
Betriebs- und
Geschéftsausstatt
ung (Feuerléscher) 4,55 €
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100,00%
4,55 €
Wasser-und 577 €
Bodenverband
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100,00%
577 €
Abschreibung
Gebéaude 69,67 €
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
45,90
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- € 69,67 € - € - € - €

mZ

45,9
100,00%



Gebaude-/Inhalts-

versicherung 12,92 €
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100%
12,92 €
|Unfallvers. | 80,23 € |
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
100%
80,23 €
|Gemeindearbeiter |  3.528,87 € |
Trauerhallen | Friedhofsunterhaltung | Grabpflege | Verwaltung
3,00 308,00 2,00
1% 98% 1%
33,82 € 3.472,50 € 22,55 €

313
h/lahr



Friedhofsunterha

Kostenart Kosten (2020) | Trauerhallen ltung Grabpflege | Verwaltung
Personal OD (FH-Verwaltung) 172,25 € 172,25 €
Gemeindearbeiter 3.528,87 € 33,82 € 3.472,50 € 22,55 €
Wasser 52,90 € 52,90 €
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschaftsausstattung 4,43 € 4,43 €
Wasser-und Bodenverband 5,70 € 5,70 €
Gebdudeversicherung+
Inhaltsversicherung 12,48 € 12,48 €
Unfallversicherung 78,08 € 78,08 €
Feierhalle 69,67 € 69,67 €
Uberdachung 732,14 € 732,14 €
Flurstlick 1/65/0 160,64 € 160,64 €
Feierhalle 39,71 € 39,71 €
Uberdachung 417,32 € 417,32 €
Friedhofsunterha
Bezeichnung Kosten Trauerhallen Itung Grabpflege | Verwaltung
Primarkosten 5.274,19 € 1.310,84 € 3.690,47 € 22,55 € 250,33 €
Sekundarkosten 1.310,84 € 3.690,47 € 22,55 € 250,33 €
Betriebskostenanteil 52,00 € 3.529,83 € 22,55 €
Betriebskostenschliissel 1,44% 97,93% 0,63%
3.604,38 €
Umlage Verwaltungskosten 3,61€ 245,15 € 1,57 €
Abzug durch Uberkapazitit 71,98% -2.656,48 €
Endkosten 1.314,46 € 1.279,14 € 24,11 €




Trauerhalle

Endkosten: 1.314,46 €
Kosten/ gewichtetem m?: 12,27 €
Rechen
Tatbestand Nutzungen Flache einheiten |GebUhr Probe
Trauerhallen 2,33 45,90 107,10 563,34 € | 1.314,46 €
2,33 107,10 1.314,46 €
563,34 €
Grabpflege
Endkosten: 24,11 €
Kosten/ Zeitstunde 13,15 €
Geblihrim Gebuhr
Durchschnitt |Uber die
Zeitaufwand |Zeitaufwan Geblhr Gber fiir Jahre Nutzungs-
Tatbestand Anzahl pro Grab/a d gesamt [Gebuhr/a Probe ND 2020 2021 2022(2020-2022 |dauer
Anonyme Urnengrabstatte 42| 0,043650793 1,83 0,57 € 24,11 € 17,22 € 0,57 € 0,59 € 0,60 € 0,59 € 17,66 €
42 1,83 24,11 €
Endkosten Friedhof Standardmodell
Endkosten: 1.279,14 €
Kosten/ m?/ a 4,83 €
Nutzungs- Kosten/Grab
Bestandsgrabe Flache/Grab |dauerin Rechen /Jahr nach |Gebuhr tber
Tatbestand rin Ruhezeit |Neuzuginge/a |Nutzer/a in m? Jahren einheiten |Flache die ND Probe
Erdwahlgrabstitte 55,00 2,00 57,00 4,50 30,00 256,50 21,73 651,84 1.238,50
Urnenwabhlgrabstatte 4,00 0,33 4,33 1,00 30,00 4,33 4,83 144,85 20,92
Anonyme Urnengrabstatte 15,00 1,33 16,33 0,25 30,00 4,08 1,21 36,21 19,72
77,67 264,92 - 1.279,14

Endkosten Friedhof

Kolner Modell




aktuelle
Gebihr

neue Gebiihr
inkl.
Grabpflege

Differenz

223,80 €

514,13 €

290,33 €

99,60 €

449,72 €

350,12 €

261,00 €

453,58 €

192,58 €

Endkosten: 1.279,14 €
Anteil belegt Flache: 12,70% 162,50 € Kosten/m?/a: 0,61€

Kosten/Grab
restliche Flache: 87,30% 1.116,64 € /a: 14,38 €

Kosten/Grab/
Nutzungs- Kosten/Grab |Jahr als Gesamtgebu

Flache/Grab |dauerin Rechen /Jahr nach |"Pflegepausch|Kosten KM [hr nach KM |Standard-
Tatbestand belegte Graber |Neuzuginge/a |Nutzer/a in m? Jahren einheiten [Flache KM |ale" KM /a Uber Laufzeit [Modell
Erdwahlgrabstatte 55,00 2,00 57,00 4,50 30,00 256,50 2,76 14,38 17,14 514,13 651,84
Urnenwahlgrabstatte 4,00 0,33 4,33 1,00 30,00 4,33 0,61 14,38 14,99 449,72 144,85
Anonyme Urnengrabstatte 15,00 1,33 16,33 0,25 30,00 4,08 0,15 14,38 14,53 435,92 36,21

77,67 264,92
Vorzeitige Kiindigung der Nutzungsurkunde
Aufwand pro

Grabart Jahr in Min. Gebuhr/Jahr
Einzelwahlgrabstatte 75 18,19 € Stundenlohn Gemeindearbeiter 14,55 € /h
Doppelerdwahlgrabstatte 105 25,46 € 0,24 € /Minute
Urnenwabhlgrabstatte 30 7,28 €

Laufender Aufwand: Rasen mahen und entsorgen, ggf. Laub harken: 15 mal/Jahr ca. 5 Min.

Summe inkl. |Summe inkl.
Pflege nach |Pflege nach
Standard- Kélner Standard-
Grabart K6élner Modell [modell zzgl. Pflege |Modell modell
Anonyme Urnengrabstatte 435,92 36,21 17,66 € 453,58 53,87
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Kalkulation der Friedhofsgebiihren der Gemeinde Grofs

Teetzleben fiir den Friedhof in Klein Teetzleben
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2 Einleitung

2.1 Ausgangssituation

In der Gemeinde GroR Teetzleben wird in Klein Teetzleben ein Friedhof inkl. Trauerhalle
bewirtschaftet.

Die zugrundeliegende Rechtsnorm fiir die Geblihrenerhebung ist die:

e ,Satzung fiir den Friedhof der Gemeinde Grol} Teetzleben in Klein Teetzleben” vom
29.09.2010i.V.m. der ,,Geblihrensatzung fiir den Friedhof der Gemeinde GroR Teetzleben in
Klein Teetzleben“ vom 29.09.2010.

Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2020 bis 2022. Fir die Ermittlung der
gebiihrenpflichtigen Aufwendungen wurde der Durchschnitt der Haushaltsjahre 2017 bis 2019
herangezogen.

Fiir die Vorauskalkulation wurden Prognosewerte herangezogen.

2.2 Rechtliche Grundlagen

Die in der Kalkulation herangezogenen EinflussgroRen berlcksichtigen die Vorgaben der relevanten
gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtssprechung, die im Folgenden kurz dargestellt werden:

e Kommunalabgabengesetz fiir das land Mecklenburg-Vorpommern (KAG)
e VG Dusseldorf, Urteil vom 26.05.2014 — 23 K 484/13

Der § 6 (KAG) bildet die landesrechtliche Grundlage zur Ermittlung und Erhebung von Benutzungsge-
bihren fur 6ffentliche Einrichtungen. Dies trifft auf die Friedhofe als eine Einrichtung zu, denn die 6f-
fentliche Einrichtung umfasst alle Anlagen, die der Erfillung einer 6ffentlichen Aufgabe (hier die Ent-
sorgung von menschlichen sterblichen Uberresten) im Gebiet eines Aufgabentrigers dienen, auch
wenn die Anlagen technisch voneinander unabhangig sind (aufgabenbezogene Einheitseinrichtung).

Die Gebiihrenkalkulation dient dazu, im Sinne des Haushaltes die maximal moglichen, kostendecken-
den Gebuhren zu ermitteln. Denn es gilt der Grundsatz: Geblhren vor Steuern.

Das heiRt, die Kalkulation soll alle Moglichkeiten des KAG hinsichtlich der Ansatzfahigkeit von Kosten
ausschopfen. Dies betrifft zum einen die Wahl des ,,angemessenen Zinssatzes” als auch den Umgang
mit Zuschissen Dritter (Fordermittel).

Die Verzinsung des Anlagekapitals soll ,,angemessen sein”. Der nach Urteil maximal mogliche kalkula-
torische Zinssatz betragt 4,4373 %.

Die kalkulatorische Verzinsung fiir das aufgewandte Kapital ist aufgrund von Alterswertminderungen
und Instandhaltungsstau gemal § 6 Abs. 2 b KAG M-V nach der Abzugs-Restwertmethode mit 3 %
berechnet worden. Der AbzugsRestwert errechnet sich aus den um die Beitrdge und Zuschiisse
Dritter gekirzten Anschaffungs- und Herstellungskosten abzlglich der Abschreibungen.

Die Kalkulation erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundséatzen. Der betriebswirtschaftliche Kos-
tenbegriff umfasst den durch die Leistungserstellung bedingten Werteverzehr von Gitern und
Dienstleistungen in einem bestimmten Leistungszeitraum. Hierfiir wurden im Rahmen der
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Kalkulation samtliche Kosten auf ihre Betriebsbedingtheit, Angemessenheit und RegelmaRigkeit
gepriift. Hierzu zdhlen insbesondere:

e Personalkosten,
e Sachkosten,
e Abschreibungen und kalkulatorische Zinskosten.

Diese ansatzfahigen Kosten liegen als IST-Werte fiir die Jahre 2017 bis 2019 vor und wurden fir die
Jahre 2020 bis 2022 prognostiziert.

Neben den Personal- und Sachkosten wurden in der Kalkulation auch die anteiligen Gemeinkosten
der Verwaltung berticksich-tigt. Dementsprechend kénnen alle Kosten fiir die Einrichtungen in den
gebihrenfahigen Aufwand eingestellt werden, die typischerweise durch die Friedhofsnutzung, die
Gebdudenutzung und die Inanspruchnahme der Verwaltung verursacht wurden.

Zusatzlich wurden folgende kalkulatorische Grundprinzipien fiir die 6ffentlich-rechtlichen
Benutzungsgebliihren eingehalten:

e Kostenilberschreitungsverbot,
e Prinzip der Leistungsproportionalitat.

Das Kosteniiberschreitungsverbot ist im KAG § 5 Abs. 1 festgehalten und verlangt, dass den
Geblihrenzahlern nicht héhere Gebilihren beschieden werden als tatsachlich an Kosten fiir die
verschiedenen Leistungen (Bestattung, Nutzungsrecht, etc.) entstehen.

Das Prinzip der Leistungsproportionalitit, auch als Aquivalenzprinzip bekannt, fordert eine
Unterteilung der Kosten nach messbaren Mal3staben. Wer mehr Leistungsmalistab in Anspruch
nimmt, soll auch mehr zahlen. Umgekehrt wiirde fiir folgendes Beispiel gelten, bei dem jedes Grab
gleich groR ist und die gleiche Nutzungsdauer hat und bei dem es egal ist ob ein Sarg oder eine Urne
beigesetzt wird, alle Nutzer das gleiche zahlen, weil alle Nutzer die gleichen Kosten verursachen.

Das Prinzip der Leistungsproportionalitat wird u.a. im Kalkulationsschema nach dem Kdélner Modell
unter Punkt 4.6.1 angewandt.

Das Urteil des VG Disseldorf greift diese Moglichkeit dazu bereits in seinen Leitsdtzen auf: ,,Ein
System der Kalkulation der Gebdhr fiir den Erwerb von Grabnutzungsrechten, bei dem - angelehnt an
das sog. "KoIlner Modell" - der Einfluss der GrabgroRe auf die Gebiihrenhohe stark zuriickgedrangt
wird, ist nach § 6 KAG NRW zulassig. Dies ist es in dem die Kommune als Friedhofstrdger einen Teil
der Kosten nach Aquivalenzziffern unter Beriicksichtigung der Bruttograbflache (Nettograbfliche +
Umlandflache) und einen Teil der Kosten nach Fallzahlen unter Beriicksichtigung der Nutzungsjahre
verteilte. Ein solches System ist nicht ermessensfehlerhaft, insbesondere wenn der Teil der nach
Bruttograbflache verteilten Kosten sich am Anteil der "verkauften Friedhofsflache" an der
Gesamtflache orientiert.” Genau so wird es in dieser Kalkulation umgesetzt.

2.3 Weitere relevante Bestandteile

Folgende relevante Bestandteile wurden fiir die Kalkulation bestimmt:
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e Flacheniberkapazitaten sollen in Anlehnung an das Urteil vom 30.01.1995 (GK 77/1996) des
OVG Schleswig-Holstein ermittelt und abgezogen werden, siehe Punkt 4.3.

e Aufgrunde der ab 2023 anstehenden Bewertung kommunaler Leistungen hinsichtlich ihrer
Umsatzsteuerpflicht wurde der Kalkulationszeitraum auf 2020 bis 2022 festgelegt. Die jetzige
Kalkulation wurde somit mit Brutto-Werten berechnet. Es muss noch keine Umsatzsteuer
abgefiihrt werden.

e Entsprechend § 6 KAG besteht die Moglichkeit, dass Fordermittel bei der Abschreibung nicht
herausgerechnet werden miissen sondern kénnen. In dieser Kalkulation wurden die
Fordermittel herausgerechnet.

e Grundlage der Vorauskalkulation sind die Ist-Werte der Jahre 2017 bis 2019.

e Fir die Prognose der Daten fiir die Jahre 2020-2022 wurde zumeist ein Mittelwert aus den
Jahren 2017 bis 2019 herangezogen.

e Zur Ermittlung der Verwaltungs-Gemeinkosten sollen die nach Empfehlung der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle flir Verwaltungsmanagement (kurz: KGSt) ermittelten Werte
herangezogen werden.

3 Eingangsdaten fiir die Berechnung / Kalkulation

3.1 Ansatzfahige und nicht ansatzfahige Kosten

Um die anfallenden Kosten zu ermitteln, wurden die Aufwands- und Ertragskonten der Gemeinde
herangezogen und im Betriebsabrechnungsbogen ausgewiesen. Ausgangsdaten dafiir sind das vorlie-
gende Anlagevermogen und die allgemeinen Betriebskosten. Die Ertrage und Kosten wurden wie
folgt unterteilt:

e Personalaufwendungen,

e Aufwendungen fiir Sach-und Dienstleistungen,

e Sonstige laufende Aufwendungen,

e Kosten der Verwaltung

e Abschreibungen auf das Anlagevermogen,

e Kalkulatorische Zinskosten auf das Anlagevermogen.

Alle einzelnen Kostenpositionen wurden hinsichtlich ihrer Kostenansatzfahigkeit Gberprift. Hier wur-
den keinerlei Auffalligkeiten festgestellt.

3.2 Personalkosten

Da Personalkosten (hier Angestellte im Offentlichen Dienst) die Kostentreiber sind, wurden diese
Kosten in der Planung mit dem Preisanstieg fiir Personalkosten versehen (siehe Punkt 3.5).

Bei den Kosten der Friedhofverwaltung werden entsprechend des Zeitaufwandes lediglich 30 %

angesetzt.
3.3 Gemeinkosten der Verwaltung

Zu den Bruttopersonalkosten (Entgeltgruppe TVOD E 6— Verwaltungsdienst) ist ein
Gemeinkostenzuschlag von 20 % sowie eine Sachkostenpauschale hinzuzurechnen. Die
Seite 4 von 15



09.11.2020

Kostenermittlung basiert auf KGSt "Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2018/2019“. Auch diese
Kosten wurden anteilig mit 30 % angesetzt. Daraus ergeben sich Gesamtkosten fiir den
Verwaltungsaufwand von 43,47 €/Stunde. Der Verwaltungsaufwand fir die Gemeinde GroR
Teetzleben wird auf 3 Stunden p.a. geschatzt. Die fir den Friedhof zustéandigen
Gemeindearbeiterlnnen wurden mit einem Zeitaufwand i.H.v. 15 % auf die Kostenstellen aufgeilt.

3.4 Sachkosten

Die Sach- und Betriebskosten umfassen typische Kostenpositionen wie Energiekosten, Versicherung
etc. und werden im Anhang detailliert dargestellt.

3.5 Preisanstiege

Die Betriebskosten werden im Kalkulationszeitraum inflationsbedingt ansteigen. Um die
Kostensteigerung abzubilden, wurden anstatt der pauschalen Inflationsrate spezifische
Verbraucherpreisindizes nach Gitergruppen des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Die
Berechnung erfolgte durch Zeitreihenauswertungen.

Fir die Kalkulation wurden die in der unten stehenden Tabelle gelisteten Verbraucherpreisindizes be-
ricksichtigt.

Kostenposition Ist-Wert Plan-Wert
Mullanstieg 0,00% 0,00%
Andere Waren und

Dienstleistungen 2, 70% 2,75%
Bildungswesen -0,10% 0,00%
Verkehr -1,30% 0,00%
Wohnung, Wasser, Strom,

Gas u. andere Brennstoffe 1,20% 1,25%
Baupreisindex gewerbl.

Betriebsgebdude 3,30% 3,50%
Strom 3,90% 4,00%
Fernwidrme 4,40% 4,50%
gewerbliche Produkte 1,07% 1,25%
Machrichtenlbermittlung -0,40% 0,00%
Personalkosten OD 3,20% 3,25%
Quelle: www.destatis.de

3.6 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Kosten setzen sich zusammen aus den kalkulatorischen Abschreibungen und den
kalkulatorischen Zinsen auf das Anlagevermoégen. Wie bereits genannt wurden die Restbuchwertme-
thode und ein kalkulatorischer Zinssatz in Hohe von 3,00 % herangezogen.
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3.7 Kalkulationsstruktur im Betriebsabrechnungsbogen

Nachdem festgelegt wurde, welche Ertrage und Kosten fiir den Kalkulationszeitraum ansatzfahig
sind, wurden in einem weiteren Schritt Kostenstellen fiir den Betriebsabrechnungsbogen (kurz: BAB)
definiert.

Kostenstellen werden bendétigt, um die im jeweiligen Jahr anfallenden Kosten tber
Verteilungsschliissel verursachungsgerecht auf die Leistungsbereiche des Produktes Friedhof zu
verteilen. Folgende Kostenstellen wurden festgelegt:

e Trauerhallen,

e Friedhofsunterhaltung,
e Grabpflege,

e Verwaltung.

3.8 Verteilungsschlissel

Einzelkosten, die nur von einer einzigen Kostenstelle verursacht werden, wurden dieser direkt zuge-
ordnet. Gemeinkosten, die auf mehreren Kostenstellen entfallen, wurden Gber Mengenschliissel ver-
teilt. Die Aufteilung sollte nachvollziehbar und betriebswirtschaftlich gerechtfertigt sein.

4 Berechnung der maximalen GroRe

4.1 Beschreibung des Losungsweges
Um die maximalen ansatzfahigen Gebiihren zu berechnen, wurden folgende Schrite durchgefiihrt:

e Prifung aller Kosten auf Ansatzfahigkeit,

e Prognostizieren der Kosten fiir die Jahre 2020 bis 2022 durch Indizierung liber Preisanstiege

e Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen entsprechend des ausgewahlten
Verteilungsschliissels im BAB

e Darstellung der Primarkosten

e Verteilen der allgemeinen Verwaltungskosten auf alle anderen Kostenstellen

e Abziehen der anteiligen Kosten fiir Uberkapazitdten von der Kostenstelle
“Friedhofsunterhaltung”

e Ermittlung der geblhrenfahigen Endkosten

4.2 Berechnung der gebihrenfahigen Endkosten

Im Weiteren wurden die durchschnittlichen jahrlichen primaren Gesamtkosten ermittelt (am Beispiel
flir 2020). Diese berechnen sich aus der Summe der fiir die Geblihren ansatzfdhigen

Kostenpositionen des BAB und werden je Kostenstelle ausgewiesen.

Friedhofsunter

Kosten

Trauerhallen

haltung

Grabpflege

Verwaltung

Primarkosten

5.274,19 €

1.310,84 €

3.690,47 €

22,55€

250,33 €
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Die Primarkosten abziglich der oben genannten Positionen ergeben die Sekundarkosten der

jeweiligen Kostenstellen.

sekundirkosten 1.310,84 € 3.690,47 € 22,55 € 250,33 €
Betriebskostenanteil 52,00€ 3.529,83 € 22,55 €
Betriebskostenschlissel 1,44% 97,93% 0,63%

360438¢€
Umlage Verwaltungskosten 3,61€ 245,15 € 1,57 €
Abzug durch Uberkapazitit 71,98% -2.656,48 €
Endkosten 1.314,46 € 1.279,14 € 24,11 €

Die Verteilung der sonstigen Verwaltungskosten erfolgt nach dem eigens ermittelten
Betriebskostenschliissel. Die Auffassung ist, dass auf der Kostenstelle, auf der am meisten
Betriebskosten zu verwalten sind, die Verwaltung auch am meisten Zeitanteile verbringt. Es werden
die Betriebskosten der Kostenstellen ohne Abschreibungen und Zinskosten ermittelt. Diese ergeben
insgesamt 3.604,38 € an Kosten. Es wird der jeweilige Kostenanteil der Kostenstelle ins Verhaltnis zu
dieser Summe gesetzt und somit ein prozentualer Verteilungsschliissel ermittelt. Nach diesem
werden dann die sonstigen Verwaltungskosten auf die Kostenstellen umgelegt.

Die Kostenstelle ,Friedhofsunterhaltung” wird um die anteiligen Kosten fiir Uberkapazititen auf den
Friedhofen bereinigt (siehe dazu Punkt 4.3). Die Endkosten fiir die Gebihrenrechnung ergeben sich
aus den Sekundéarkosten zzgl. der Verwaltungskostenumlage, abziiglich der Kosten fiir Uberkapazitat.

4.3 Ermittlung von Uberkapazitaten

Ein Abzug von Kosten, die aufgrund ungenutzter, die Sicherheitsreserve Gberschreitender
Kapazitdten entstanden sind ist geboten. Da pauschale Festlegungen bezlglich der
Sicherheitsreserve vermieden werden sollen, muss eine plausible Rechenmethode herangezogen
werden.

Als Kapazitat steht auf dem Friedhofsgelande die Flache zur Verfligung. Diese setzt sich zusammen
aus der Gesamtflache, der Flache flir Wege, Platze, Gebaude- und Wirtschaftsflachen, der Flache der
aktuell belegten Graber und der dann restlichen Flache welche als ,potentielle Beisetzungsflache”
oder einfach als ,,Grinflache” bezeichnet wird. Fiir den Friedhof der Gemeinde GroR8 Teetzleben stellt

sich diese Unterscheidung wie folgt dar:

Flachenart Fliche in m* [Anteil aktuell
Gesamtfliche 2.612,00

tatsachlich belegte Flache 255,25 9,77%
Wege/Platze/

Gebdude/Kompost 400,00 15,31%
Grinfliche/ potentielle

Beisetzungsflache 1.956,75 74,91%
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Als ansatzfahig fir eine Sicherheitsreserve wird in Anlehnung an das Urteil vom 30.01.1995, GK
77/1996 vom OVG Schleswig-Holstein ein Wert von 30,00 % der derzeitig genutzten Grabflache als
angemessen erachtet.

Gesamtflache 2.612,00 |Anteil Sicherheitsreserve |neue Flachen |Neuen Anteil
tatsdchlich belegte Flache 255,25 9,77% 76,58 331,83 12,70%
Wege/Platze/

Gebdude/Kompost 400,00 15,31% 400,00 15,31%
Griinflache/ potentielle

Beisetzungsflache 1.956,75 74,91% 1.880,18 71,98%

Zu den tatsichlich belegten Flachen wird die Sicherheitsreserve (30 % von 255,25 m?) addiert. Die
Gesamtflache und die Wege/Platze/Gebaude/Wirtschafts-Flache verandern sich dadurch nicht.
Der sich nun fir die Griinflache ergebende Wert von 71,98 % ist potentielle Beisetzungsflache,
welche als Uberkapazitat gilt. In der Kalkulation werden die Kosten, welche sich unter der
Kostenstelle ,Friedhofsunterhaltung” als Sekundarkosten summieren, um den Anteil der
Uberkapazitat reduziert. Die nicht ansatzfahigen Kosten wegen Uberkapazitit belaufen sich auf
2.656,48 € und miissen von der Gemeinde GroR Teetzleben getragen werden.

4.4 Kalkulationsverfahren

Fiir alle Gebiihrenpositionen sind zu deren Ermittlung das Aquivalenzziffernverfahren anzuwenden.
Am Beispiel der Grabnutzungsrechte soll dieses Verfahren erldutert werden, siehe 4.5.

4.5 Berechnung der GebUlhren

Die sich aus dem BAB ergebenden ansatzfahigen Endkosten der restlichen Kostenstellen wurden mit-
tels des Aquivalenzziffernverfahrens auf die jeweiligen Nutzerzahlen verteilt.

Es sollen Kosten in Hohe von 1.279,14 € (Endkosten der Kostenstelle Friedhofsunterhaltung) auf die
Grabnutzer verteilt werden. Die Grabnutzer sind nicht ausschlieflich die Neuzugdnge. Sie bestehen
aus den Neuzugangen und den bereits vergebenen, aktuell in einer Ruhephase befindlichen Grabern.
Diese sind in Summe als ,Anzahl der Nutzer/a“ festgehalten. Hier sollen die Jahreskosten am Beispiel
des Standardmodells mit Schwerpunkt auf der Grabgrof3e verteilt werden. Mit zunehmender
Grabgrofe steigt der Anteil der zugerechneten Kosten, dies wirkt sich geblihrenerhéhend aus. Die
Grabfliche und die Nutzungsdauer sind hierbei die messbaren Aquivalenzziffern, die
Verhaltniszahlen.

Zuerst werden die ,durch Grabart belegten Flachen im Jahr” ermittelt. Dafiir wird die ,,Anzahl der
Nutzer/a“ multipliziert mit ,,Grabflache in m? pro Grab“. Es wird die Summe der Flichen aller
belegten Graber ermittelt (264,92 m?). Die Endkosten (1.279,14 €) werden durch die Summe der
belegten Flachen geteilt und ergeben die , Kosten/m?/Jahr” (4,83 €). Die ,,Kosten/m?/Jahr”
multipliziert mit der ,,Grabfliche in m? pro Grab“ ergeben die ,,Kosten/Grab/Jahr nach Fliche”. Die
,Probe“ stellt sicher, dass wenn jeder Grabnutzer pro Jahr die ,Kosten/Grab /lahr nach Flache”
zahlte, die prognostizierten Jahreskosten in Summe ausgeglichen wiirden. Das Produkt aus
,Kosten/Grab/Jahr nach Flache” und der ,Nutzungsdauer in Jahren” ergibt die kostendeckende
Geblihrenhohe fir das Grabnutzungsrecht.
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Endkosten Friedhof Standardmodell
Endkosten: 1.279,14 €
Kosten/m?/a 4,83 €
Nutzungs- Kosten/Gra
Bestandsgrib |Neuzuginge/ Flache/Grab|dauerin Rechen by Jahr nach |Gebihr iiber

Tatbestand erin Ruhezeit|a Mutzerfa |inm* Jahren einheiten |Fliche die ND Probe
Erdwahlgrabstatte 55,00 2,00 57,00 4,50 30,00 256,50 21,73 651,84 1.238,50
Urnenwahlgrabstatte 4,00 0,33 4,33 1,00 30,00 4,33 4,83 144,85 20,92
Anonyme Urnengrabstatte 15,00 1,33 16,33 0,25 30,00 4,08 1,21 36,21 19,72

77,67 264,92 - 1.279,14
Endkosten Friedhof Kolner Modell
Endkosten: 1.279,14 €

Kosten/m?/
Anteil belegt Flache: 12,70% 162,50 € a: 0,61€
Kosten/Gra
restliche Flache: 87,30% 1.116,64 € b/a: 14,38 €
Kosten/Grab Gesamtgeb neue
MNutzungs- Kosten/Gra |/ Jahrals uhr nach Gebihr
belegte Meuzugénge/ Flache/Grab|dauer in Rechen |b/ Jahr nach|"Pflegepaus |Kosten KM KM diber Standard- aktuelle |inkl.
Tatbestand Graber a Nutzer/fa [inm? Jahren einheiten |Flache KM |chale"kM |/a Laufzeit Modell GebOhr |Grabpflege |Differenz
Erdwahlgrabstatte 55,00 2,00 57,00 4,50 30,00 256,50 2,76 14,38 17,14 514,13 651,84 223,80 € 514,13 €| 290,33 £
Urnenwahlgrabstatte 4,00 0,33 4,33 1,00 30,00 4,33 0,61 14,38 14,99 449,72 144,85 99,60 € 449,72 €| 350,12€
Anonyme Urnengrabstatte 15,00 1,33 16,33 0,25 30,00 4,08 0,15 14,38 14,53 435,92 36,21 261,00 € 453,58 €| 192,58<
77,67 264,92
Grabpflege
Endkosten: 2411 €
Kosten/ Zeitstunde 13,15 €
Gebihrim |Gebahr
Durchschnitt|Gber die
Zeitaufwand |Zeitaufwa Gebihr fiar Jahre Mutzungs-
Tatbestand Anzahl pro Grab/a nd gesamt |Gebihr/a Probe Uber ND 2020 2021 2022|2020-2022 dauer
Anonyme Urnengrabstitte 42( 0,043650793 1,83 0,57 € 24,11 € 17,22 € 0,57€ 0,59 € 0,60 € 0,59 € 17,66 €
42 1,83 24,11 €
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Trauerhalle
Endkosten: 1.314,46 €
Kosten/ gewichtetem m*: 12,27 €
Rechen

Tatbestand Nutzungen |Flache einheiten |Gebihr Probe
Trauerhallen 2,33 45,90 107,10 563,34€ | 1.314,46 €

2,33 107,10 1.314,46 €

563,34 €
Vorzeitige Kiindigung der Nutzungsurkunde
Aufwand pro

Grabart Jahrin Min. |Gebiihr/Jahr
Einzelwahlgrabstatte 73 18,19 € Stundenlohn Gemeindearbeiter 14,55€ /h
Doppelerdwahlgrabstitte 105 25,46 € 0,24 € /Minute
Urnenwahlgrabstatte 30 7,28€

Laufender Aufwand: Rasen méahen und entsorgen, ggf. Laub harken: 15 mal/Jahr ca. 5 Min.

4.6 Erlauterungen und Empfehlungen

4.6.1 Kalkulation nach dem Kdélner Modell

Das ,,Kolner Modell” ist neben dem ,,Standard-Modell” eine Methode zur Verteilung der auf dem
Friedhofsgelande anfallenden Kosten auf die unterschiedlichen Grabnutzungsrechte. Die Anwendung des Kélner
Modells ist mittlerweile durch ein Gericht bestatigt worden: VG Dusseldorf - Urteil vom 26. Mai 2014 - Az. 23 K
484/13. Zur Erlduterung des Kdlner Modells muss zuerst das Grundprinzip des ,,Standard-Modells“ erldutert und
abgegrenzt werden. Bei der Kalkulation nach dem Standardverfahren ist es iblich und anerkannt, dass gréf3ere
Graber teurer sind als die kleineren, ganz nach dem Verstandnis einer Pacht fiir eine bestimmte Flache. Dies fuhrt
in der Kalkulation dazu, dass zwischen dem kleinsten Urnengrab (0,25 m?) und der Erdwahlgrabstelle (4,50 m?) ein
Verhaltnis von 1: 18 liegt. Demzufolge kostet das Urnenwahlgrab (iber 30 Jahre Nutzungsdauer nur 36,21 € und
das Sarggrab 651,84 €. Das Problem hierbei ist, dass wegen des Kostenliberschreitungsverbotes nicht einfach
bestimmt werden kann, dass das Urnengrab zum Beispiel 500,- € kosten soll. Zumindest beim Urnengrab bliebe es
bei maximal 36,21 €. Um mit dem Sarggrab iberhaupt noch ein preislich "attraktives" Angebot zu haben muss die
Kommune dafiir einen sehr viel niedrigeren Preis ansetzen als eigentlich an Kosten entstehen. Dadurch ergibt sich
ein hoher Verlust fiir die Kommune.

Die Herangehensweise und Kalkulationsmethodik des ,,Kélner Modells“ sorgt dafiir, dass sich die Ge-biihren (die
sich durch die Kostenzuordnung ergeben) fiir das Urnengrab und dem Sarggrab einander annédhern. Es werden die
Kosten grundlegend nach der Frage verteilt ,Wie lange nutzt das Grab bzw. der Hinterbliebene unsere 6ffentliche
Einrichtung, den Friedhof?“ Die zur Verfligung gestellte Flache selbst spielt nur noch eine geringe Rolle (hier 12,70
%). Somit gibt es flir jede Grabart eine gleichhohe ,,Sockelgebiihr” pro Jahr, auch als Friedhofsunterhaltung
bezeichnet. Zusatzlich kommt eine sich nach der GrabgrofRe unterscheidende Teilgebihr pro Jahr hinzu.
Betriebswirtschaftlich und kalkulatorisch stellt es sich so dar, dass ein ,voller” Friedhof die geringsten
Pflegekosten flir die Kommune bedeutete. Demzufolge sollte die Kommune ein Interesse daran haben mdoglichst
viele grolRe Graber zu verkaufen. Ist das Urnengrab aber (ibermaRig glinstiger als das Sarggrab wird eine
,2Wanderung” hin zu den Urnengrabern stattfinden. Diese sorgt dafiir, dass noch mehr Flache zum Pflegen zur
Verfligung steht, was noch hohere Kosten verursacht usw. Auch ein zu geringes Angebot an pflegefreien
Grabarten tragt seinen Teil dazu bei.
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4.6.2 Besonderheit einzelner Grabarten

Besonders fir pflegefreie Graber ist zu beriicksichtigen, dass am Ende mehrere Gebiihrenpositionen fiir den
Geblihrenschuldner zusammenkommen.

Summe
Summe inkl. Pflege
inkl. Pflege [nach
Kdlner Standard- nach Kilner |Standard-
Grabart Modell modell zzgl. Pflege|Modell modell
Anonyme Urnengrabstatte 435,92 36,21 17,66 € 453,58 53,87

4.6.3 KostenUberschreitungsverbot

Die hier ermittelten Gebihren stellen die jeweils maximal moglichen Gebliihren dar. Diese Werte diir-fen im Sinne
des KAG nicht aufgerundet werden, da dies gegen das Kosteniberschreitungsverbot verstoBen wiirde. Egal fur
welche Kalkulationsmethodik sich beziiglich der Grabnutzungsrechte entschieden wird, es dirfen die kalkulierten
Werte nicht tGberschritten werden. Fiir alle anderen Geblihrenpositionen gilt das Gleiche.

4.6.4 Gegenuberstellung aktuelle / neue Gebiihren

neue
Gebiihr
aktuelle |inkl.
Tatbestand Gebihr |Grabpflege |Differenz
Erdwahlgrabstatte 223,80 € 514,13 €| 290,33 €
Urnenwahlgrabstatte 99,60 £ 449 72 €| 350,12 €
Anonyme Urnengrabstatte | 261,00€ 453,58€| 192,58€

4.6.5 Auflistung aller GeblUhren

1. Benutzung der Feierhalle 563,34 €
2. Uberlassung einer Erdwahlgrabstatte (30 Jahre) 514,13 €
3. Uberlassung einer Urnenwahlgrabstatte (30 Jahre) 449,72 €
4. Uberlassung einer anonymen Urnengrabstitte (30 Jahre) 453,58 €
5. Geblihren bei vorzeitiger Kiindigung des Nutzungsrechts —

laufender Aufwand pro Jahr

. Einzelerdwahlgrabstatte 18,19 €
. Doppelerdwahlgrabstatte 25,46 €
. Urnenwahlgrabstatte 7,28 €

Aus Vereinfachungsgriinden konnen die Gebihren abgerundet werden. Eine Aufrundung ist aufgrund
des Kostenliberschreitungsverbotes nicht zulassig.
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5 Anhang
AFA
Datum der letztes AfA-

Bezeichnung ANL Inbetriebnahme |ND Datum AHK 2020 2021 2022 2023
Flurstick 1/65/0 AMNLOD2182 2000 0 5354 60 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€
Feierhalle AMLO02181 1960 a0 2039 EET3ATE 69,67 £ 69.67 € 69,67 € 69,67 €
Uberdachung AMNLO09436 2018 215 2039 1574102 € 73214 € 73214 € 73214 € 73214 €
Tabelle: Afa

Restbuchwertmethode Zinssatz: 3.,00%

Zinskosten

Datum der letztes AfA-

Bezeichnung Inbetriebnahme|ND Datum AHK 2020 2021 2022 2023
Flurstick 1/65/0 2000 0 5354 B0 £ 16064 € 160.64 € 160.64 € 16064 €
Feierhalle 1960 a0 LEET3IETE 3971 £ aTR2£ 3R R3E 3344 €
Uberdachung 2018 2156 15.741.02 € M7 32 € 396 36 € Ar339 € J6143 €

Tabelle: kalkulatorische Zinsen
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Kostenentwicklung

Ausgangswert
Kontenbezeichnung Sachkonto | Preisanstieg 2019 2020 2021 2022 2023
Personalaufwendungen 50
Personal OD (FH-Verwaltung) 3,25% 130,41 € 134,65 139,02 143,54 148,21
Gemeindearbeiter 3,25% 3.417,80€ 3.528,87 3.643,56 3.761,98 3.884,24
Aufwendungen fiir Sach-und Dienstleistungen 52
Wasser 5227 1,25% 52,90 € 53,56 54,23 54,91 55,60
Unterhaltung der Betriebs- und
Geschiftsausstattung (Feuerlischer) 5237 2,75% 4,43 € 4,55 4,68 4,81 4,94
Wasser-und Bodenverband 52543 1,25% 570€ 5,77 5,84 5,92 5,99
Sonstige laufende Aufwendungen 56
Gebdudeversicherung+ Inhaltsversicherung 56411/56419 3,50% 12,43 € 12,92 13,37 13,84 14,32
Unfallversicherung 5642 2,75% 78,08 € 80,23 82,43 84,70 87,03
Kosten der Verwaltung
Gemeinkosten der FH-Verwaltung nach KGSt 3,25% 18,67 € 19,27 19,90 20,55 21,21
Arbeitsplatzkosten der FH-Verwaltung nach
KGSt 3,25% 17,75€ 18,33 18,92 19,54 20,17
Tabelle: Betriebskosten
Verwaltungskosten
(nach KGSt "Kosten eines Arbeitsplatzes - Stand 2018/2019")
Jahreswerte| |pro Stunde
1.  Personalkosten einschl. Versorungszuschlag, Anzahl Jahres-Netto-Arbeitstage fir | 202,28 Tage
Beihilfe, SV-Leistungen It. alle Besoldungs- und Entgeltgruppen
Personalkostentabellen
Jahresarbeitszeitstunden bei einer 12 489,3
Stunden-Woche
Entgeltgruppe TVGDE6 nur 30% Arbeitszeit fur den Friedhof
ansetzen 15.300€
2. Sachkosten Raumkosten, Geschaftskosten, Sachkosten eines BUroarbeitsplatzes 1.875,00 €
Telekommunikationskostenund  pro Jahr
IT-Kosten
IT-Kosten pro Jahr 1.035,00 €
Sachkostenpauschale pro Jahr 2.910,00 €
3. Gemeinkosten Kosten fir Verwaltung Overhead, Verwaltungs-Overhead Zuschlag auf 1.530,00
Amts- und Fachbereichsleitung  die Brutto-Personalkosten 10 %
Amts-, Fachbereichs-Overhead 1.530,00
Zuschlag auf die Brutto-
Personalkosten 10 %
21.270 € 43,47 €
bl
Stundenverrechnungssatz Bauhof 25,60 €
Stundenverrechnungssatz: 33,20 €: 60 Minuten =0,5533 £/Minute
(Arbeiter+ Kleingerdtepauschale)
Stundenlohn Gemeindearbeiter (Fir
davon 15 %
| 30 h/Woche angestellt, davon 14,55 € 22.785,30€ 3.417,80 €
Verwaltungsaufwand p.a. fir den Friedhof Klein Teetzlebenca. 3 h 130,41 €

Tabelle: Personalkosten/Verwaltungskosten
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Friedhofsunter
Kostenart Kosten (2020) | Trauerhallen haltung Grabpflege | Verwaltung
Personal OD (FH-Verwaltung) 172,25 € 172,25 €
Gemeindearbeiter 3.028,87€ 33,82€ 3.472,50€ 22,55 €
Wasser 52,90 € 52,90£
Unterhaltung der Betriebs-
und Geschéftsausstattung 443 € 443 €
Wasser-und Bodenverband 5, 70€ 5,70€
Gebdudeversicherung+
Inhaltsversicherung 12,48 € 12,48 €
Unfallversicherung 78,08 € 78,08 €
Feierhalle 69,67 € 69,67 €
Uberdachung 732,14 € 732,14 £
Flurstiick 1/65/0 160,64 € 160,64 €
Feierhalle 39,71€ 39,71€
Uberdachung 417,32 € 417,32 €
Friedhofsunter
Bezeichnung Kosten Trauerhallen haltung Grabpflege | Verwaltung
Primarkosten 5.274,19€ 1.310,84 € 3.090,47 € 22,595 € 250,33 €
Sekundarkosten 1.310,84 € 3.690,47 € 22,55 € 250,33 €
Betriebskostenanteil 52,00 € 3.529,83 € 22,55 €
Betriebskostenschliissel 1,44% 97,93% 0,63%
360438 €
Umlage Verwaltungskosten 3,61 € 245,15 € 1,57 €
Abzug durch Uberkapazitst 71,98% -2.656,48 €
Endkosten 1.214,46 € 1.279,14 € 24,11 €

Tabelle: Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
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2017 2018 2019 |Durchschnitt
Grabart
Erdwahlgrabstatte 1 4 1 2,00
Urnenwahlgrabstitte 0 0 1 0,33
Anonyme Urnengrabstitte 1 1 2 1,33
gesamte Beisetzungen 2 5 4 3,67
2017 2018 2019 |Durchschnitt
Nutzung der Feierhalle
gesamt 0 4 3 2,33
Tabelle: Beerdigungsstatistik / Nutzung Feierhallen
Anzahl Gesamtfliche
Grabart Fliche in m* Grabstellen Belegt Frei inm* Fliche belegt | Ruhezeiten
Erdwahlgrabstatte 4,50 m* 175 55 120 787,50 247,5 30
Urnenwahlgrabstatte 1,00 m* a4 a4 0 4,00 a4 30
Anonyme Urnengrabstatte 0,25 m* 42 15 27 10,50 3,75 30
gesamt 221 74 147 802,00 255,25

Tabelle: Grabarten / Flachen
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GebuUhrensatzung
fur den Friedhof der Gemeinde Grol3 Teetzleben in Klein Teetzleben
PRAAMBEL
§1

Allgemeines
Aufgrund des 8§ 5 Abs. 1 sowie § 22 Abs. 22 Abs. 3 Ziffer 6 der Kommunalverfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.
Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), zuletzt geandert durch Gesetz vom 23. Juli
2019 (GVOBI. MV S. 467), in Verbindung mit 8 6 Kommunalabgabengesetz fur
Mecklenburg-Vorpommern vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V, S. 146), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBI. M-V, S. 410, 427), hat die
Gemeindevertretung am 04.11.2020 nachstehende Gebuhrensatzung beschlossen:

Fur die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen werden Gebihren nach
dieser Gebuhrensatzung erhoben.

§ 2

Gebiuhrenschuldner

1. Zur Zahlung der Benutzergebuihr ist verpflichtet:
- wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt;
- wer die Bestattungskosten zu tragen hat (8 1968 BGB).

2. Mehrere Gebihrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Entstehung und Féalligkeiten der Gebihren

1. Die Gebuhrenschuld entsteht:
a. bei Benutzungsgebihren mit der Inanspruchnahme der
Bestattungseinrichtungen;
b. bei Grabnutzungsgebihren mit der Belegung der Grabstatte.

2. Die Grabnutzungsgebihren und die tbrigen Benutzungsgebtihren werden 14
Tage nach Bekanntgabe der Gebihrenfestsetzung fallig.

3. Rucksténdige Gebihren werden im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
eingezogen.



84
Stundung und Erlass von Gebuhren

Die Gebuhren konnen in besonderen Harteféllen aus Billigkeitsgrinden auf Antrag
gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§5

Gebihrentarif

Grabnutzungsgebuhren:
1. Benutzung der Feierhalle (vorher keine Geblihr) zw. 50,00-100,00 €
2. Uberlassung einer Erdwahlgrabstatte ( 30 Jahre) 51413 €
3. Uberlassung einer Urnenwahlgrabstéatte ( 30 Jahre) 449,72 €
4. Uberlassung einer anonymen Urnengrabstatte ( 30 Jahre) 453,58 €
5. Gebuhren bei vorzeitiger Kiindigung des Nutzungsrechts-

Laufender Aufwand pro Jahr

e Einzelerdwahlgrabstatte 18,19 €

e Doppelerdwahlgrabstatte 25,46 €

e Urnenwahlgrabstatte 7,28 €
86

Zusatzliche Leistungen
Zusatzliche Leistungen, die nicht im Gebuhrentarif enthalten sind, werden nach den
tatséchlichen Kosten auf Nachweis von der Verwaltung abgerechnet und sind vom
jeweiligen Schuldner zu bezahlen. Die Falligkeit betragt 14 Tage ab
Rechnungsdatum ohne Abzug.
8§87
Inkrafttreten

Diese Geblhrensatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft

Gleichzeitig tritt die Gebuhrensatzung vom 29.09.2010 aul3er Kraft.



GrolR Teetzleben, 04.11.2020

Schwarz
Blrgermeister

Zusatz zur Offentlichen Bekanntmachung Gebuhrensatzung fur den Friedhof
der Gemeinde Grol Teetzleben in Klein Teetzleben

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften
verstoRen wurde, kbnnen diese nach § 5 der Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Neubekanntmachung vom 13. Juli
2011 (GVOBI. M-V 2011 S.777) nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden.

gez. Schwarz
Blrgermeister






	Vorlage
	Anlage  1 Kalkulation Friedhof Groß Teetzleben_2020
	Anlage  2 Kalkulationsbericht Friedhof Klein Teetzleben
	Anlage  3 Gebührensatzung Klein Teetzleben 2021

